
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

421-1/3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
 

1. Aktualisierung 2009 (28. Dezember 2009) 
 
 
Die Sächsische Bauordnung wurde durch Art. 2 des Sächsischen Dienstleistungsrichtliniengesetzes v. 
13. August 2009, SächsGVBl. S. 438, mit Wirkung vom 28. Dezember 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 20  Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-
produkten im Einzelfall 

(1) Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichts-
behörde dürfen im Einzelfall 

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem 
Bauproduktengesetz oder nach sonstigen 
Vorschriften zur Umsetzung von Richtlinien 
der Europäischen Gemeinschaften in Ver-
kehr gebracht und gehandelt werden dürfen, 
jedoch deren Anforderungen nicht erfüllen, 
und 

 
 
 
 
 
 

2. nicht geregelte Bauprodukte 
verwendet werden, wenn deren Verwendbarkeit im 
Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn 
Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwar-
ten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im 
Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht 
erforderlich ist. 

(2) … 
 
§ 25  Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstel-
len 

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine 
Person, Stelle oder Überwachungsgemeinschaft 
als 

1.-6. … 
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftig-
ten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönli-
chen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit und 
ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass 
diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenommen werden, 
und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behör-
den anzuwenden, wenn sie ausreichend mit ge-
eigneten Fachkräften besetzt und mit den erforder-
lichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 

neu 
 
§ 20  Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-
produkten im Einzelfall 

(1) Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichts-
behörde dürfen im Einzelfall 

1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem 
Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht 
und gehandelt werden dürfen, dessen An-
forderungen jedoch nicht erfüllen, 

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vor-
schriften zur Umsetzung von Richtlinien 
der Europäischen Union oder auf der 
Grundlage von unmittelbar geltendem 
Recht der Europäischen Union in Verkehr 
gebracht und gehandelt werden dürfen, 
hinsichtlich der nicht berücksichtigten 
wesentlichen Anforderungen im Sinne 
des § 17 Abs. 7 Nr. 2, 

3. nicht geregelte Bauprodukte 
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im 
Sinne des § 3 Abs. 2 nachgewiesen ist. Wenn 
Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht zu erwar-
ten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im 
Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht 
erforderlich ist. 

(2) (unverändert) 
 
§ 25  Prüf-, Zertifizierungs-, Überwachungsstel-
len 

(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine 
natürliche oder juristische Person als 

 
1.-6. (unverändert) 

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftig-
ten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönli-
chen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit und 
ihren Leistungen die Gewähr dafür bieten, dass 
diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenommen werden, 
und wenn sie über die erforderlichen Vorrichtun-
gen verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Behör-
den anzuwenden, wenn sie ausreichend mit ge-
eigneten Fachkräften besetzt und mit den erforder-
lichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 



 

 

    
 

(2) … 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt 

auf Antrag eine Person, Stelle, Überwachungsge-
meinschaft oder Behörde als Stelle nach Artikel 16 
Abs. 2 der Richtlinie 89/106/EWG an, wenn in dem 
in Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 89/106/EWG 
vorgesehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass 
die Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft 
oder Behörde die Voraussetzungen erfüllt, nach 
den Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu 
überwachen. Dies gilt auch für die Anerkennung 
von Personen, Stellen, Überwachungsgemein-
schaften oder Behörden, die nach den Vorschriften 
eines anderen Staates zu prüfen, zu zertifizieren 
oder zu überwachen beabsichtigen, wenn der er-
forderliche Nachweis in einem Artikel 16 Abs. 2 der 
Richtlinie 89/106/EWG entsprechenden Verfahren 
geführt wird. 
 
§ 65  Bauvorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Er-
richtung und Änderung von Gebäuden müssen von 
einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der 
bauvorlageberechtigt ist. 

 
 
 
 
 
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. die Berufsbezeichnung Architekt führen darf; 

 
2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen 

geführte Liste der Bauvorlageberechtigten 
eingetragen ist; 

 
3. die Berufsbezeichnung Innenarchitekt füh-

ren darf, für die mit der Berufsaufgabe des 
Innenarchitekten verbundenen baulichen 
Änderungen von Gebäuden, oder 

4. die Berufsbezeichnung Ingenieur in den 
Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder 
Bauingenieurwesen führen darf, mindestens 
zwei Jahre als Ingenieur tätig war und Be-
diensteter einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts ist, für die dienstliche Tä-
tigkeit. 

 
 
(3) Die Beschränkungen des Absatzes 2 gelten 

nicht für 
 

(2) (unverändert) 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt 

auf Antrag eine natürliche oder juristische Per-
son oder Behörde als Stelle nach Artikel 16 Abs. 2 
der Richtlinie 89/106/EWG an, wenn in dem in 
Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 89/106/EWG vorge-
sehenen Verfahren nachgewiesen ist, dass die 
Person, Stelle, Überwachungsgemeinschaft oder 
Behörde die Voraussetzungen erfüllt, nach den 
Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu 
überwachen. Dies gilt auch für die Anerkennung 
von natürlichen oder juristischen Personen 
oder Behörden, die nach den Vorschriften eines 
anderen Staates zu prüfen, zu zertifizieren oder zu 
überwachen beabsichtigen, wenn der erforderliche 
Nachweis in einem Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie 
89/106/EWG entsprechenden Verfahren geführt 
wird. 
 
§ 65  Vorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Er-
richtung und Änderung von Gebäuden müssen von 
einem Entwurfsverfasser unterschrieben sein, der 
bauvorlageberechtigt ist. Dies gilt nicht für 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von 
Fachkräften mit anderer Ausbildung als 
nach Absatz 2 verfasst werden, und 

2. geringfügige oder technisch einfache 
Bauvorhaben. 

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
1. die Berufsbezeichnung „Architekt“ führen 

darf, 
2. in die von der Ingenieurkammer Sachsen 

geführte Liste der Bauvorlageberechtigten 
eingetragen ist; Eintragungen anderer 
Länder gelten auch im Freistaat Sachsen, 

3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitekt“ 
führen darf für die mit der Berufsaufgabe 
des Innenarchitekten verbundenen bauli-
chen Änderungen von Gebäuden oder 

4. einen berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Architektur, Hochbau oder des Bauin-
genieurwesens nachweist, danach mindes-
tens zwei Jahre auf dem Gebiet der Ent-
wurfsplanung von Gebäuden praktisch 
tätig gewesen ist und Bediensteter einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts 
ist, für die dienstliche Tätigkeit. 

 
 
 



 

 

    
 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fach-
kräften mit anderer Ausbildung als nach Ab-
satz 2 verfasst werden, und 

2. bei geringfügigen oder technisch einfachen 
Bauvorhaben. 

(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 
auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen 
einzutragen, wer aufgrund einer Ausbildung im 
Bauingenieurwesen die Berufsbezeichnung Inge-
nieur führen darf und mindestens zwei Jahre als 
Entwurfsverfasser für die Errichtung und Änderung 
von Gebäuden praktisch tätig war. Die Anforde-
rungen nach Satz 1 braucht ein Antragsteller nicht 
nachzuweisen, wenn er bereits in einem anderen 
Land in eine entsprechende Liste eingetragen ist 
und für die Eintragung mindestens diese Anforde-
rungen zu erfüllen hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 
auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen 
einzutragen, wer 

1. einen berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Hochbau oder des Bauingenieurwe-
sens nachweist und 

2. danach mindestens zwei Jahre auf dem 
Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäu-
den praktisch tätig gewesen ist. 

Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderli-
chen Unterlagen beizufügen. Das Eintragungs-
verfahren kann auch über die einheitliche Stel-
le nach § 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
September 2003 (SächsGVBl. S. 614), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2008 (SächsGVBl. S. 940) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2692) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, abgewickelt 
werden. § 42a VwVfG findet Anwendung. 

(4) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen 
sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach 
Absatz 2 Nr. 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie 

1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen 
und 

2. dafür dem Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 
vergleichbare Anforderungen erfüllen 
mussten. 

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als Bau-
vorlageberechtigter vorher der Ingenieurkam-
mer Sachsen anzuzeigen und dabei 

1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
rechtmäßig als Bauvorlageberechtigter 
niedergelassen sind und ihnen die Aus-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 66  Bautechnische Nachweise 

(1) … 
(2) Bei 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Ge-

bäude sind, 
muss der Standsicherheitsnachweis von einem 
Bauingenieur oder einem Architekten mit einer 
mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der 
Tragwerksplanung erstellt sein, der in einer von 
der Ingenieurkammer Sachsen zu führenden Liste 
eingetragen ist. Die Anforderungen nach Satz 1 
braucht ein Prüfingenieur im Sinne der Verordnung 
nach § 88 Abs. 2 nicht nachzuweisen; gleiches gilt 
für einen Bauingenieur oder einen Architekten, 
wenn er bereits in einem anderen Land in eine 

übung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt 
der Vorlage der Bescheinigung nicht, 
auch nicht vorübergehend, untersagt ist, 
und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im 
Staat ihrer Niederlassung für die Tätig-
keit als Bauvorlageberechtigter mindes-
tens die Voraussetzungen des Absat-
zes 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen mussten, 

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu 
führen. Die Ingenieurkammer Sachsen hat auf 
Antrag zu bestätigen, dass die Anzeige nach 
Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigter untersagen und die 
Eintragung in das Verzeichnis nach Satz 2 lö-
schen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
nicht erfüllt sind. § 71a VwVfG findet Anwen-
dung. 

(5) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union, einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
als Bauvorlageberechtigte niedergelassen 
sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2 
vergleichbar zu sein, sind bauvorlageberech-
tigt, wenn ihnen die Ingenieurkammer Sachsen 
bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen 
des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen; sie 
sind in einem Verzeichnis zu führen. Die Be-
scheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach 
den Absätzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine An-
zeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt 
wurde; eine weitere Eintragung in die von der 
Ingenieurkammer Sachsen geführten Verzeich-
nisse erfolgt nicht. 
 
§ 66  Bautechnische Nachweise 

(1) (unverändert) 
(2) Bei 
1. Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 und 
2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Ge-

bäude sind, 
muss der Standsicherheitsnachweis von einer 
Person mit einem berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss eines Studiums der Fachrich-
tung Architektur, Hochbau oder des Bauinge-
nieurwesens mit einer mindestens dreijährigen 
Berufserfahrung in der Tragwerksplanung er-
stellt sein, der in die von der Ingenieurkammer 
Sachsen geführte Liste der qualifizierten Trag-
werksplaner eingetragen ist. Eintragungen an-
derer Länder gelten auch im Freistaat Sachsen. 



 

 

    
 

entsprechende Liste eingetragen ist und für die 
Eintragung mindestens diese Anforderungen zu 
erfüllen hatte. Auch bei anderen Bauvorhaben darf 
der Standsicherheitsnachweis von einem Trag-
werksplaner nach den Sätzen 1 oder 2 erstellt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)-(4) … 

 
§ 87  Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-5. … 
6. entgegen der Vorschrift des § 72 Abs. 6 mit 

den Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vor-
schrift des § 61 Abs. 3 Satz 6 mit der Besei-
tigung einer Anlage beginnt, entgegen der 
Vorschrift des § 82 Abs. 1 Bauarbeiten fort-
setzt oder entgegen der Vorschrift des § 82 
Abs. 2 bauliche Anlagen nutzt; 

7.-11. … 
Ist eine Ordnungswidrigkeit … 

(2)-(4) … 
 
§ 90  Übergangsvorschriften 

(1)-(6) … 
 
 

Auch bei anderen Bauvorhaben darf der 
Standsicherheitsnachweis von einem Trag-
werksplaner nach Satz 1 oder 2 erstellt werden. 
Die Anerkennung als Prüfingenieur im Sinne 
der Verordnung nach § 88 Abs. 2 schließt die 
Berechtigung zur Erstellung der bautechni-
schen Nachweise in seinem jeweiligen Fachbe-
reich ein. Für Personen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz zur Erstellung von Standsicherheits- 
oder Brandschutznachweisen niedergelassen 
sind, gilt § 65 Abs. 4 bis 6 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Anzeige oder der An-
trag auf Erteilung einer Bescheinigung bei der 
zuständigen Stelle einzureichen ist. Zuständige 
Stelle für Personen nach Satz 1 ist die Ingeni-
eurkammer Sachen; zuständige Stelle für Per-
sonen nach Satz 4 ist die oberste Bauauf-
sichtsbehörde. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 87  Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-5. (unverändert) 
6. entgegen der Vorschrift des § 72 Abs. 6 mit 

den Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vor-
schrift des § 61 Abs. 3 Satz 7 mit der Besei-
tigung einer Anlage beginnt, entgegen der 
Vorschrift des § 82 Abs. 1 Bauarbeiten fort-
setzt oder entgegen der Vorschrift des § 82 
Abs. 2 bauliche Anlagen nutzt; 

7.-11. (unverändert) 
Ist eine Ordnungswidrigkeit (unverändert) 

(2)-(4) (unverändert) 
 
§ 90  Übergangsvorschriften 

(1)-(6) (unverändert) 
(7) Anerkennungen von Stellen als Prüf-, 

Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach 
bisherigem Recht gelten bis zum 31. Dezember 
2012. 
 

 
 


